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Amtliche Bekanntmachung 
 
 

Änderungsbeschluss zur 
„Prüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und Umschulungsprüfungen der 
Handwerkskammer Kassel vom 1. April 2021“ - zuletzt geändert zum 1. Oktober 2023 
 

 
Auf Grund der Beschlüsse des Berufsbildungsausschusses vom 28. September 2023 und der Vollver-

sammlung der Handwerkskammer Kassel vom 30. November 2023 wird nach § 38 Absatz 1 Satz 1 und 

§ 42n Absatz 3 Satz 2 der Handwerksordnung die „Prüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- 

und Umschulungsprüfungen der Handwerkskammer Kassel vom 1. April 2021“ - zuletzt geändert zum  

1. Oktober 2023 - wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 wird der Absatz 1 nach Satz 1 wie folgt ergänzt: 

Sie ist vorbehaltlich des Absatzes 5 Satz 2 die für die Durchführung der Prüfung zuständige Körper-

schaft im Sinne dieser Prüfungsordnung. 

 

2. In § 1 wird der Absatz 5 Satz 2 wie folgt ersetzt: 

Die Handwerksinnungen sind im Rahmen ihrer Ermächtigung die für die Durchführung der Prüfung 

zuständigen Körperschaften im Sinne dieser Prüfungsordnung. 

 

3. In § 2 wird der Absatz 3 Satz 2 wie folgt ersetzt: 

Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der 

Arbeitnehmer sein (§ 34 Absatz 2 Satz 1 und 2 der HwO). 

 

4. In § 2 wird der Absatz 8 Satz 1 wie folgt ersetzt: 

Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen in den von der Handwerkskammer errichteten Prüfungs-

ausschüssen werden im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten 

Stelle berufen (§ 34 Absatz 4 Satz 4 HwO).  

 

5. In § 2 wird der Absatz 9 Satz 1 wie folgt ersetzt: 

Für die mit Ermächtigung der Handwerkskammer von der Handwerksinnung errichteten Prüfungsaus-

schüsse werden die Arbeitgeber und die Beauftragten der Arbeitgeber von der Innungsversammlung, 
die Arbeitnehmer und die Beauftragten der Arbeitnehmer von dem Gesellenausschuss gewählt  

(§ 34 Absatz 5 Satz 1 HwO). 

 

6. In § 2 wird der Absatz 13 Satz 2 wie folgt ersetzt: 

Die Vorschlagsberechtigten werden von der für die Durchführung der Prüfung zuständigen Körper-

schaft darüber unterrichtet, welche der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, Stellvertreterinnen  

und Stellvertreter sowie weiteren Prüfenden berufen wurden (§ 34 Absatz 8 der HwO). 
 

7. In § 2 wird der Absatz 14 Satz 2 wie folgt ersetzt: 

Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite 

gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der zuständigen Hand-

werkskammer mit Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 
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8. In § 2a wird der Absatz 1 Satz 1 wie folgt ersetzt: 

Die für die Durchführung der Prüfung zuständige Körperschaft kann im Einvernehmen mit den Mit-

gliedern des Prüfungsausschusses die Abnahme und die abschließende Bewertung von Prüfungs-

leistungen auf Prüferdelegationen übertragen (§ 35a Absatz 2 Satz 1 der HwO). 

 

9. In § 2a wird der Absatz 2 wie folgt ersetzt: 

Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist § 2 Absatz 1 bis 3, 5 und 6 entsprechend  

anzuwenden (§ 35a Absatz 2 Satz 2 HwO). Die Mitglieder der Prüferdelegationen haben Stellver-

treterinnen und Stellvertreter (§ 35a Absatz 2 Satz 2 der HwO). 

 

10. In § 2a wird der Absatz 3 Satz 1 wie folgt ersetzt: 

Mitglieder von Prüferdelegationen können die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, deren Stellver-

treterinnen und Stellvertreter sowie weitere Prüfende sein, die durch die für die Durchführung der 

Prüfung zuständige Körperschaft nach § 34 Absatz 7 HwO berufen worden sind (§ 35a Absatz 2 

Satz 3 der HwO). 
 

11. In § 2a wird der Absatz 5 Satz 1 wie folgt ersetzt: 

Die für die Durchführung der Prüfung zuständige Körperschaft hat vor Beginn der Prüfung über die 
Bildung von Prüferdelegationen, über deren Mitglieder sowie über deren Stellvertreterinnen und Stell-

vertreter zu entscheiden.  

 

12. In § 2a wird der Absatz 5 Satz 3 wie folgt ersetzt: 

Sind verschiedene Prüfungsleistungen derart aufeinander bezogen, dass deren Beurteilung nur ein-

heitlich erfolgen kann, so müssen diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden abgenommen 

werden (§ 35a Absatz 3 der HwO). 

 

13. In § 3 wird der Absatz 3 Satz 2 wie folgt ersetzt: 

Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend. 

 

14. In § 9 wird der Absatz 3 Satz 1 wie folgt ersetzt: 

Zum zweiten Teil der Gesellenprüfung ist zuzulassen (§ 36a Absatz 3 der HwO), wer 

1. über die Voraussetzungen in § 36 Absatz 1 HwO hinaus am ersten Teil der Gesellenprüfung 

teilgenommen hat, 

2. auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2b HwO von der Ablegung 

des ersten Teils der Gesellenprüfung befreit ist oder 

3. aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, am ersten Teil der Gesellenprüfung nicht teilgenommen 

hat. 

 

15. In § 19 wird Satz 1 und Satz 2 wie folgt ersetzt: 

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen/Vertreter der obersten Landesbehörde und der für 

die Durchführung der Prüfung zuständigen Körperschaft sowie die Mitglieder des Berufsbildungsaus-
schusses der Handwerkskammer können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdele-

gation kann im Einvernehmen mit der für die Durchführung der Prüfung zuständigen Körperschaft 

andere Personen als Gäste zulassen.  
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16. In § 20 Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt ersetzt: 

Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsausschuss unbeschadet der 

Regelungen in § 25 Absatz 3 und 4 durchgeführt. 

 

17. In § 27 Absatz 3 wird Satz 1 wie folgt ersetzt: 

Im Fall des eingeschränkten Bestehens nach § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2a HwO enthält das 

Prüfungszeugnis 

- die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 31 Absatz 2 HwO“, 

- die Personalien des Prüflings (Name, Vorname, Geburtsdatum), 

- die einleitende Bemerkung, dass der Prüfling aufgrund der in Teil 1 der Gesellenprüfung eines zu 

benennenden drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs erbrachten Prüfungsleistungen den 

Abschluss des zu benennenden zweijährigen Ausbildungsberufs erworben hat, 
- die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereiche von Teil 1,  

- gegebenenfalls das Ergebnis von zu benennenden Prüfungsbereichen aus Teil 2 der Gesellen-

prüfung, wenn die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Gesellenprüfung des zweijährigen 

Ausbildungsberufs die Fertigkeiten,  

- Kenntnisse und Fähigkeiten der Teil 1-Prüfung des drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs 

nicht hinreichend abdecken und die fehlenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten durch 

geeignete Prüfungsbereiche von Teil 2 der Gesellenprüfung abgedeckt werden können, und 

- die Feststellung, dass in Teil 1 der Gesellenprüfung und den Prüfungsbereichen mit den fehlenden 

Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten von Teil 2 der Gesellenprüfung ausreichende Leistungen 
entsprechend der Bestehensregelungen im zweijährigen Beruf erbracht wurden, 

- das Datum von Teil 2 der Gesellenprüfung und 

- die Namenswiedergabe (Faksimile) oder Unterschrift des Vorsitzes des Prüfungsausschusses und 

der beauftragten Person der für die Durchführung der Prüfung zuständigen Körperschaft mit Siegel. 

 

 

Dieser Änderungsbeschluss tritt nach seiner Genehmigung durch das Hessische Ministerium für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und anschließender Bekanntmachung in der Deutschen 

Handwerks Zeitung am 1. Tag des darauffolgenden Kalendermonats in Kraft. 

 
 

Kassel, 30. November 2023 

 

 

H A N D W E R K S K A M M E R   K A S S E L  

Präsident   Hauptgeschäftsführer 

Frank Dittmar   Jürgen Müller 

 

 

Die Genehmigung erfolgte durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Wohnen mit Bescheid vom 20.12.2023, Az. IV-045-g-07-08#002. 

 

Die Veröffentlichung in der Deutschen Handwerks Zeitung, Nr. 3, erfolgte am 2. Februar 2024. 


